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5iif Cage 5c* îîmuvcfcn*.
(Bi-Korrefponbenj.)

(@d)lu6.)

2Bie mufj fich nun bet Saubanbmerfer ju bereifen
fuchen? ©er SBoblhabenbe fann jumarten, aber er ift
tn oerfebminbenber 9fthtberbeit. ©te SJlebrjabi bagegen

ift gejœungen, btefe ©arantlefcheine ju oermerten. ©ort
muh fie etner atS ©ic^erfjett fetnem Sieferanten bepo=

nieten, um SJtateriat auf Krebit ju erhalten, bort be»

le^nt fte etner bei fetner Sanf, mer aber feine Sanfoer»

btnbung bat, ober mit ben Sanfen nur als ©chulbner
oerfebrt. ber muff fein gutes SRed^t auf prioatem SDBege

ju oerfebacbern fudjen. 3n allen fällen geflieht aber
bie Sermertung mit mebr ober meniger großem ©chaben

für bie Saubanbmerfer.
31 [S cor Oabceéfrift ber Kiieg ausbrach, ba bat man

befonberS in ©eutfcjjlanb bebörblicherfeltS biefe Kalamität
für ben SoIfSrooblftanb fofort erfannt unb oerfchiebene

Sftlnifterten baben bie fofortige 3luSbejablung oon un»

oerfattenen ©arantiefummen, refp beten tlmänberung tn
Serfonalfautionen, angeorbnet, ja fogar für neue Sir»

beiten oon ber Sargarantie abgefeben, benn bie befeuef)

tenbe SBitfung beS baren ©elteS mürbe bort nicht ost»
fannt. SBie fftet)t eS hingegen ^i unS?

3Bir rooßen nun gerechter SBeife niebt unterlaffen,

ju etmäbnen, baff man fieb auch bie* ta einjelnen gälten
mit iperfonalfautionen bebolfen bat/ aber teiber in fo
roeniaen gälten, baff btcfelben ntc^t in Setradjt fommeri,
bie SJiebrjabl leibet unter ber gefd^itberten fatalen ©e»

pflogenbeit-
Sinb im Serfebr mit ben Sebörben bie ©arantie»

perpftidbtungen für ben Unternehmer fc^on .febt beengenb,
fo ftnb fie eS noch mebr im Serfebr mit prioater Sau»
bexrfebaft. Hter fommt noch baS fRififo, roelcbeS ber
Unternehmer ju tragen bat, blnju unb bte gälte, roo ber
Sluftraggeber infoloent routbe unb bie Unternebmer nodb

nacb 3ab* nr.b £ag ibren Setbienft oertieren mußten

ftnb nidbt oeretnjMt, im ©egenteit erfc^cecCenb grofj @S

mirb jebenfaßS menige Unternehmer geben, roeldbe auf biefe

Sßeife nicht ju©dbaben gefommenfinb unb befonberS ie^t in
biefer überaus fritifcfjen Qett mehren fidb bie Qnfotoenj.
erftärungen, Stffomobamer'r HroangSoetfieigerungen ufro.
tn erfebredfenbem 5Jlaffe. ©s ift überhaupt tn ber pti
oaten Sautätigfett bie ungefunbe $ro£iS etngeriffen, bie

©arantlerücMäffe nicht etroa auS ben Saumitteln ju be-

jahlen, fonbetn burdb SetriebSergebniffe ju tilgen, in
oielen gäben fteefen auch unlautere SRanipulationen ba»

hinter. @S ift überhaupt oon ©eiten ber Unternehmer
mit oiel 2eicf|tfirm unb ©utgläubigfeti gehanbelt roorben.
Slun, ber Krieg hat fo manche optimiftif^e Seredhnung
geänbert unb bem Unternehmer beul lieh gezeigt, roetdt)

unheilootle ©efahren baS fe^ige ©arantieoerfahren mit
fidh bringen fann.

©a un§ nun ber Krieg, biefer unoermutete IReoifor
bte Ïïugen fo fcf)ön öffnete, motlen mir nidbt oerfäumen,
unfete Sehren ju jieben, mit bem Otiten, baS fidb, mte

mir feben, nidt)t beroäbrte, brechen unb für bie 3uîunft
roirffameren Schutz ju fc^affen fuchen.

©chon längft oor bem Krieg hat man im OtuSlanbe
bie Kalamität beS ©arantiemefenS erfannt unb oerfuebt,
ben einjelnen Unternehmer oon ben beengenben 2Bir»

fungen ju hefteten. @S gefdbab bieS burdb prioate Ser»

fichetungen, meldbe gegen angemeffene grämten baS fRififo
für ^Reparaturen ufm. bem Unternehmer abnahmen unb
ihm bie fofortige ooßftänbige OluSbejahtung feines ©ut»
babenS fieberten. 3n ber ©ebroetj haben fich einjelne
Sanfen baju ^etbeigelaffen, für Unternehmer bie ©aran»
tie ju teiften, allerbingS gegen fßrooifion unb nur bei '

ihren gutftefjenben Kunben, "benn bei aafäHigem Schaben»
erfa£ mufjte ber Unternehmer bodb herangejogen merben.

©er einjufdblagenbe SBeg ift atfo bereits angebeutet
unb eS fet ben Sauhanbmetfern brtngenb empfohlen,
biefem 2Beg roeiter ju folgen. f)n etfter Stnte ift ju er»
reichen, baff Sargarantien überhaupt abgefdbafft merben,
benn mer bauen mill, foil baS ganje ©elb ju fetner Ser=
fügung haben unb nicht auf Unternehmer fein SRiftfo
abmäljen. ©er Saubanbmerfer foß bagegen fuchen, bem
Sauherrn eine genügenbe ©icherftetlung ju bieten. ®te§
Ite^e^fich in ber SBeife fehr gut madhen, bafj ben SerufS»
oerbänben berartige ©Inriebt ungen angegliebert mürben,
meldhe für ihre SRitglieber gegen entfpredhenbe Prämien
bie Saugarantie übernehmen ober rcenn fiel) bieS auS
Konfurrenjgrünben nicht gut burdpbren liehe, fo märe
eine allgemeine Sereinigung ber oetfehiebenen 3roeige
be§ SauhanbroetfeS tn ber Sage, biefe fegenSreiche ÏÏRif»
fron ju übernehmen, ©ie Schaffung etner folgen Ser»
fidherung bürfte nidbt fo fdbmer halten, ftnanjieller IRücf»
halt märe balb gefunben, baS nötige SetriebSfapital
balb gefiebert unb Seferoen liehen fidb *afdb äuffnen,
benn befanntermahen ftnb bie gaße oon ©rfahleiftungen
beS Unternehmers eigentlich feiten unb in ber IReqel oon
Meinem Umfange.

2Bir haben beute Serficbetungen ber Haftpflicht beS
Unternehmers, mir haben KautionSgenoffenfchaften ufm.,
meSbalb foflte eS ba fdbmer fäflen, auch bie Saugarantte
auf bem Sßege ber Serfidberung für ben Unternehmer
erträglicher ju machen.

Sauleitungen unb Sauherrfdbaften merben ohne 3mei=
fei etner folgen Steuerung fpmpatbifcb gegenüber fieben,
benn auS belriebStedbnifdben ©rünben mirb etne fold^e
Serfidberung bte Seiftungen bet einjelnen Unternehmer
etmaS unter bie Supe nehmen unb bafüt ©orge tragen,
bah fßfufdbarbeit auSgefdbaltet mirb.

Stun bie ©ritte ber gefäbtlicben S^meftern, bie @e=
noffenfdbaftsbauerei, roie mir biefe Kategorie £urj nennen
rcoßen. ©ie „beglüdft" mit unenblidben Sartationen bie
aHenf^beit, fo 5ah man mett auSgreifen mühte, um ihren
©baratter ooßftänbig ju entfchletern.

OBir moflen nur tn einigen $ügen baS SBefentlidbe
oon ihr jur Sprache bringen unb faffen bie ganje ©chil»
berung tn bie SEljefe jufammen, bah ta ber £auptfaehe
einfach «ta ober mehrere ©pefulanten baS ganje Siifüo
für ihre Unternehmungen nicht felbft tragen rooßer. ober
lönnen unb beSbalb ein gut ©eil ber Safi auf anbete,
b. b auf ben Saubanbmerfer abmäljen.

Dffengefianben mögen oiele berartige Unternehmungen
einem gemeinnützigen äRolio entfpringen ober roieber
anbete oon ganj lauteren ©runbfäben beberrfd)t fein,
aber bennoch ift bie ©efabr für ben Saubanbmerfer ba
unb in oielen gäüen oermag er ftdh nicht ohne Serluft
auS ber Schlinge ju jieben.

@S mag ja ba unb bort btefe Sehauptung Kopf»
fdbüiteln ober Sßtberfprucb beroorrufen, bagegen merben
aber nur ju otele bem ©efagten aus eigener'trüber @r»
fahrung beipflichten müffen, befonberS biejenigen, meldhe
fich an einem ©efchäfte beteiligten, bei melchem nadbträa»
lieh hejauSfam, bah ber ganje Olufbau morfch, oerfanlt
unb nidbt lebensfähig mar. '

3n ber ßiegel fucht alfo ein ©pefulant ober etn Kon»
forlium mit fpefulatioem ©haraMer entroeber ein in feinem
Sefih befinblicheS ober ju fpejteßem groeef tn feinen
Sefih gebrachtes 3lreal jn überbauen, um beffen 2ßert
nach SRöglichfett auSjunüfcen. ©in afjeptabler Kaufpreis
für baSfelbe mirb ihm nicht geboten unb heSbalb fuc&t
er burch ©elbftbebauung btefeS 3lreal ju oerroerten unb
fteßt ben Sanbmert in einer äßeife in baS Unternehmen
ein, bah etn febr choner ©eroinn berauSfommt. @S
rotrb bann ber Saufrebit gefudht, ber ja befanntermahen
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Zur Lage des Bauwesens.
(S!-Korrespondenz.)

(Schluß.)

Wie muß sich nun der Bauhandwerker zu behelfen
suchen? Der Wohlhabende kann zuwarten, aber er ist
in verschwindender Minderheit. Die Mehrzahl dagegen

ist gezwungen, diese Garantiescheine zu verwerten. Dort
muß sie einer als Sicherheit seinem Lieferanten depo-
nieren, um Material auf Kredit zu erhalten, dort be-

lehnt sie einer bei seiner Bank, wer aber keine Bankoer-

bindung hat, oder mit den Banken nur als Schuldner
verkehrt, der muß fein gutes Recht auf privatem Wege

zu verschachern suchen. In allen Fällen geschieht aber
die Verwertung mit mehr oder weniger großem Schaden
für die Bauhandwerker

Als vor Jahressrist der Kneg ausbrach, da hat man
besonders in Deutschland behördlicherseits diese Kalamität
für den Volkswohlstand sofort erkannt und verschiedene

Ministerien haben die sofortige Ausbezahlung von un-
verfallenen Garantiesummen, resp deren Umänderung in
Personalkautionen, angeordnet, ja sogar für neue Ar-
beiten von der Bargarantie abgesehen, denn die befruch
tende Wirkung des baren Geltes wurde dort nicht ver-
kannt. Wie steht es hingegen bei uns?

Wir wollen nun gerechter Weise nicht unterlassen,

zu erwähnen, daß man sich auch hier in einzelnen Fällen
mit Personalkautionen behalfen hat, aber leider in so

wenigen Fällen, daß dieselben nicht in Betracht kommen,
die Mehrzahl leidet unter der geschilderten fatalen Ge-

pslogenheit.
Sind im Verkehr mit den Behörden die Garantie-

Verpflichtungen für den Unternehmer schon.sehr beengend,
so sind sie es noch mehr im Verkehr mit privater Bau-
Herrschaft. Hier kommt, noch das Risiko, welches der
Unternehmer zu tragen hat, hinzu und die Fälle, wo der
Austraggeber insolvent wurde und die Unternehmer noch

nach Jahr und Tag ihren Verdienst verlieren mußten
sind nicht vereinzelt, im Gegenteil erschreckend groß Es
wird jedenfalls wenige Unternehmer geben, welche auf diese

Weiss nicht zu Schaden gekommen sind und besonders jetzt in
dieser überaus kritischen Zeit mehren sich die Insolvenz-
erklärungen, Akkomodamer^ Zwangsversteigerungen usw.
in erschreckendem Maße. Es ist überhaupt in der pri
vaten Bautätigkeit die ungesunde Proxis Angerissen, die

Garantierücklässe nicht etwa aus den Baumitteln zu be

zahlen, sondern durch Betriebsergebnisse zu tilgen, in
vielen Fällen stecken auch unlautere Manipulationen da-
hinter. Es ist überhaupt von Seiten der Unternehmer
mit viel Leichtsinn und Gutgläubigkeit gehandelt worden.
Nun, der Krieg hat so manche optimistische Berechnung
geändert und dem Unternehmer deutlich gezeigt, welch

unheilvolle Gefahren das jetzige Garantieverfahren mit
sich bringen kann.

Da uns nun der Krieg, dieser unvermutete Revisor
die Augen so schön öffnete, wollen wir nicht versäumen,
unsere Lehren zu ziehen, mit dem Alten, das sich, wie
wir sehen, nicht bewährte, brechen und für die Zukunft
wirksameren Schutz zu schaffen suchen.

Schon längst vor dem Krieg hat man im Auslande
die Kalamität des Garantiewesens erkannt und versucht,
den einzelnen Unternehmer von den beengenden Wir-
kungen zu befreien. Es geschah dies durch private Ver-
sicherungen, welche gegen angemessene Prämien das Risiko
für Reparaturen usw. dem Unternehmer abnahmen und
ihm die sofortige vollständige Ausbezahlung seines Gut-
Habens sicherten. In der Schweiz haben sich einzelne

Banken dazu herbeigelassen, für Unternehmer die Garan-
tie zu leisten, allerdings gegen Provision und nur bei '

ihren gutstehenden Kunden, denn bei allfälligem Schaden-
ersatz mußte der Unternehmer doch herangezogen werden.

Der einzuschlagende Weg ist also bereits angedeutet
und es sei den Bauhandwerkern dringend empfohlen,
diesem Weg weiter zu folgen. In erster Linie ist zu er-
reichen, daß Bargarantien überhaupt abgeschafft werden,
denn wer bauen will, soll das ganze Geld zu seiner Ver-
fügung haben und nicht auf Unternehmer sein Risiko
abwälzen. Der Bauhandwerker soll dagegen suchen, dem
Bauherrn eine genügende Sicherstellung zu bieten. Dies
ließe sich in der Weise sehr gut machen, daß den Berufs-
verbänden derartige Einrichtungen angegliedert würden,
welche für ihre Mitglieder gegen entsprechende Prämien
die Baugarantie übernehmen oder wenn sich dies aus
Konkurrenzgründen nicht gut durchführen ließe, so wäre
eine allgemeine Vereinigung der verschiedenen Zweige
des Bauhandwerkes in der Lage, diese segensreiche Mis-
sion zu übernehmen. Die Schaffung einer solchen Ver-
sicherung dürfte nicht so schwer halten, finanzieller Rück-
halt wäre bald gefunden, das nötige Betriebskapital
bald gesichert und Reserven ließen sich rasch äuffnen,
denn bekanntermaßen sind die Fälle von Ersatzleistungen
des Unternehmers eigentlich selten und in der Rege! von
kleinem Umfange.

Wir haben heute Versicherungen der Haftpflicht des
Unternehmers, wir haben Kautionsgenoffenfchaften usw.,
weshalb sollte es da schwer fällen, auch die Baugarantie
auf dem Wege der Versicherung für den Unternehmer
erträglicher zu machen.

Bauleitungen und Bauherrschaften werden ohne Zwei-
fel einer solchen Neuerung sympathisch gegenüber stehen,
denn aus betriebstechnischen Gründen wird eine solche
Versicherung die'Leistungen der einzelnen Unternehmer
etwas unter die Lupe nehmen und dafür Sorge tragen,
daß Pfuscharbeit ausgeschaltet wird.

Nun die Dritte der gefährlichen Schwestern, die Ge-
nossenschaftsbauerei, wie wir diese Kategorie kurz nennen
wollen. Sie „beglückt" mit unendlichen Variationen die
Menschheit, so daß man wett ausgreifen müßte, um ihren
Charakter vollständig zu entschleiern.

Wir wollen nur in einigen Zügen das Wesentliche
von ihr zur Sprache bringen und fassen die ganze Schil-
derung in die These zusammen, daß in der Hauptsache
einfach ein oder mehrere Spekulanten das ganze Risiko
für ihre Unternehmungen nicht selbst tragen wollen oder
können und deshalb ein gut Teil der Last auf andere
d. h auf den Bauhandwerker abwälzen.

Offengestanden mögen viele derartige Unternehmungen
einem gemeinnützigen Motiv entspringen oder wieder
andere von ganz lauteren Grundsätzen beherrscht sein,
aber dennoch ist die Gefahr für den Bauhandwerker da
und in vielen Fällen vermag er sich nicht ohne Verlust
aus der Schlinge zu ziehen.

Es mag ja da und dort diese Behauptung Kopf-
schütteln oder Widerspruch hervorrufen, dagegen werden
aber nur zu viele dem Gesagten aus eigener'trüber Er-
fahrung beipflichten müssen, besonders diejenigen, welche
sich an einem Geschäfte beteiligten, bei welchem nachträg-
lich herauskam, daß der ganze Aufbau morsch, verfault
und nicht lebensfähig war. '

In der Regel sucht also ein Spekulant oder ein Kon-
sortium mit spekulativem Charakter entweder ein in seinem
Besitz befindliches oder zu speziellem Zweck in seinen
Besitz gebrachtes Areal zu überbauen, um dessen Wert
nach Möglichkett auszunützen. Ein akzeptabler Kaufpreis
für dasselbe wird ihm nicht geboten und deshalb sucht
er durch Selbstbebauung dieses Areal zu verwerten und
stellt den Landwert in einer Weise in das Unternehmen
ein, daß ein sehr choner Gewinn herauskommt. Es
wird dann der Baukredit gesucht, der ja bekanntermaßen
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nur etroa 70% beS IRohbaueS beeït, Me Sanbabtretung
roicb roteberum fur Me gnttianten hppothefarifdh gefiebert
unb nun muß ber Sauljanbroerfer herhalten, baß ber
oollfiänbige ©elbbebarf gebeeft roirb. ®te Sauarbeiten
werben auSgefchrteben unb ben Seroerbern erflärt, bafj
nur bet etner Übernahme non etnigen ißrogenten, non
etroa 10 bis über 25 bei SetrageS ber SlrbeitSleiftung
ein Auftrag gegeben werbe, bamit ift ber finangtelle Seil
bei Unternehmens einbar gefiebert, ©tngelne fdjlaue
ober gar beoorgugte Unternehmer fragen auf ihren ©Ins
gabepreis ben Setrag für bie gu übernehmenben 3lnteil=
fcfjetne, roobei fie nom ©tanbpunfte auigehen, bafj fie
auch bei einer SBertloSroerbung ber Slnteilfchetne bennodh
gu bem eigentlich gewollten ©infaufSpretS fommen, »tele
anbere Sertrauenifeltge ober Summe tun biei nicht, roir
roerben non ihnen noch fpredjen.

®aS ober Me ©ebäulicfjfetten roerben fettig unb be-

nütjt unb nun geigt fich in oielen gällen roährenb bei
SetrtebeS, bafj bie gange Einlage gu teuer geroorben ift.
©rfteni liegt ber SanbpretS gu teuer auf bem Objeft
unb groeitenS ftnb bie Sauarbeiten aus bem oorhin an»
gegebenen ©runbe gu teuer geroorben. 3BaS gefchieht
nun? Sa gibt ei oiele Söfungen. SRatürlid) Itegt ei
am nächfien, bie Slnteilfchetne, roelche ja in letter Stnte
hppothefarifch gefiebert finb unb in oielen flehten £>än=
ben liegen, im günftigften galle ohne Sergtnfung gu
laffen, in ben metften gäHen aber teilroeife ober ootU
ftänbig roertloi gu erflären, b. h- abgufcfjretben gum
©chaber. bei unoorfiChtigen Unternehmers, ber nun nicht
einmal auf Me ©elbftfofien fetner SlrbeitSleiftung ober
Steferung fommt. Ober ei ftnb fpppottjefen gefünbet roor»
ben, biegnhaber berSlnteilfcheine roerben gu einer ©eneral»
oerfammlung einberufen unb oor Me Sïlternatioe gefteUt,
entroeber für ben gefünbeten Settag aufgufommen ober
aber buret) teilroelfei ober gängltdjeS Serlorengeben ihrer
Slnteile ben SBert bei ObjefteS gu oerbeffern unb baburch
Me notroenbig roerbenbe Kapitalbeschaffung gu erleichtern,
refp. gu ermöglichen.

@i fommen aber auch $äHe oor, roo gu Slnfang ber
Unternehmung oon Seteiligung mittelfi Slnteilfcheinen
feine Siebe ift. Sie Qnitianten bewerfen aber, bafj bie
©elbmittel gu fnapp bemeffen finb, bafj ftch Schwierig»
feiten in ber ©eibbefchaffung jeigen unb bann roirb
roährenb ber Slrbeit bem £>anbroerfet gugemutet, einen
Seil feinei ©uthabeni in gorm oon Shtteilfthetnen ftehen
gu laffen. Sllfo furg gefagt, Me fpefulatioen gnttianten
roälger, einen Seil bei SfififoS auf einen Sritten ab,
welcher für Me golge oöüftänbig roehsloS ift unb ber

ju feinem ganzen ©elb nur bann fommt, roenn bie ge»

fdhäftlichen Serhältntffe günfiig genug Itegen ober ei oom
guten SBiüen ber Çauptbeteiltgten abhängt. Ser Sau»
hanbroerfer h^tte fcfjliefîlich einen SluSroeg, ber ihm
übrigeni fehr oft angebeutet ift, unb ber roäre, tn Ser»
btnbung mit ben übrigen ©enoffenfehaftern bai gange
Objeft einfach gu übernehmen, aber roo ift biei burchführ»
bar? Sonnen bie ©enoffenfdjafter nun bie nötigen SRittel
auftreiben, befonberi in fritifcf)en gelten?

3Rag nun aHei gut unb fdjön oerlaufen, fann ber
Unternehmer feine Slnteilfchetne anberroeitig oerroerteu?
gn ben roenigfien gäHen ift ihm Mei möglich- Siel»
leldjt ift ein £>auptbeteiligter, ber Me gange ©acf)e tn
feiner feften |>anb hält fo gefällig unb fauft folche Sin»
teilfcf)etne mit einem gehörigen @tnfcf)lag ab, benn bte
Slnteilfchetne tn fetner fpanb roerben gut ftarfen SBaffe
gegen Me anbern ©enoffènfchafter, fobalb er Me SRajort»
tät befiht. @§ braucht nur etn Srteg bagroifchen gu
fommen, rote ber jetzige unb man fann Stnge mit fol»
then Slnteilfcheinen erleben. Stele folder Slnteilfchetne
roanbern oon §anb gu £>anb, fte roerben, rote roellanb
bte berühmten Slotenerpaptere, gu allen möglidhen fdhmte»

rigen ©efd^äften gebraucht, finben ihre Sörfe tn Stacht»
café§ ufro. ufro. unb e§ finben ftch immer ©impel, Me

folche Sapiere als gut unb ootlroertig anfehen unb etn
feines ©efchäft gu machen glauben, roenn Mefelben unter
ißari erhältlich finb, bis ihnen enblicf) bie Slugen auf»
gehen. Sin anbern roirb beren Stotlage auSgenütjt unb
biefe ißaptere an gahlung gegeben, befonberS burch bte
befannten SBtnfelfrebitgeber.

gn ber beutfehen ©chroetg hat ftch btefe Slrt oon
©eibbefchaffung gum ©lücf noch nicht oeraKgemetnert,
bagegen hat biefe ©iftpflange tn ber roelfchen ©chroetg
etnen befonberS günfligen Soben gefunben unb befonberS
©enf getchnet fih burch Su^enbe unb Suhenbe oon
Saugenoffenfchaften auS, bort ift jeber Sauhanbroetfer
bei Sauten beteiligt unb hangt nun mit fetnem gangen
geh oom SBohl unb 2Bef)e beS SBohnmarfteS ab.

gft einem fjanbroerfer nicht roohler, er arbeitet nur
für bates ©elb, fchränft bei fchlechtem ©efdjäftSgang
feinen Setrieb ein unb gehrt oon feinen ©rfparntffen
auS ben guten Sagen, als roenn er morgens im Sintis»
blatt mit gittern nachfteht, ob über Stacht bte ober jene
Saugenoffenfchaff, an ber er beteiligt ift, ihre SJiiiglteber
gur Sefcfjlufjfaffung ber Siquibation gufammenruft, ob
eine groangSoerfietgerung ausgetrieben ift, ober ob gar
eine KonfurSerflärung publigtert ift.

SBte roteberholt gefagt, gute SluSnahmen gibt eS, aber
tn ber SJllnberheit. gft eS ba nicht beffer, an alten
©epflogenhetten, roelche ftch im großen ©angen nicht be=

roährt haben, gu änbern, ®a fönnen bie SerufSoer»
bänbe auch etn banfbareS gelb ber Setätigung finben.
Sa fönnen fie g. S. ben unbeholfenen Unternehmer, er
ift in ber äRehrgahl, aufflären unb oerhinbern, bofj er
für anbere feine Çaut gu SRarfte trägt, ga fie fönnen
gu oerhtnbern »fuchen, bafj bie SRitglieber ber Setbänbe
auf folche Seteiltgungen eingehen, ©te fönnen aufjer
bem ©Chuh, ben fte ben SRitgliebern bieten, Mefelben
cuS ©olibarilätSgrünben oerhinbern, anberS als gegen
bare Segohlung gu arbeiten unb gu liefern unb roerben
auch SRitgliebern ober gernftehenben gegenüber, bie biefe
heilfamen Sorfchriften, bie gur ©efunbung beS gangen
SauhanbroerferftanbeS nötig finb, bte nötigen SRittel gur
Serbinberung finben.

Sem Sernehmen nach haben bie berliner Sauhanb»
roetfer, nachbem baS Saugefchäft hauptfächlich roegen
folcher ungefunber ©epflogenhett auf einen Stefftanb ge»

fommen roar, oor .etnigen gahren eine SluSfunftftelle ge»

fchaffen, roelche in einroanbfreter SBeife bte ©oltbität ber
Sauprojefte prüft unb fpegtell bie ginangterung berfelben
fontroUiert, unb bie ©rfahrungen finb {ebenfalls befrte»
bigenb geroefen.

gum ©chluffe foil noch weitere ©efahr für ben

Sauhanbroetfer erwähnt roerben. @S betrifft ba§ mit
bem neuen Obligationenrecht gefchaffene Sauhanbroetfer»
pfanbredjt. ®er ©efehgeber hat bamit ©uteS begroeeft
unb auCh SBanbel gegen bie früher auf frioofe Slrt ge»

triebene SluSbeutung beS |>anbroerferS gefdhaffen.- Soll»
ftänbig fonnte er aber bie Unficherheit im Sauroefen
nidht befeitigen, benn btefeS Sfanbrecht fann natürlich
erft tn letzter Stnie, nachbem SobenpreiS unb Saufrebit
burch CfPathefen gebeeft finb, gefiebert roerben. SiefeS
SReCht fchüht wohl berechtigte gorberung, aber ©elb oet»
fchafft eS feines unb bem Unternehmer ift natürlich nicht
bamit gebtent, roenn er ad infinitum ©täubiger bleibt
unb für feinen Setrteb feine Sarmittel hat. SBir roerben
gelegentlich auf biefe SJiaterle noch Surücf fommen.

Unb nun ihr Sauhanbroetfer, arbeitet mit allen
Gräften an einer beffern gufunft, bamit JErijen, roie fte
Mefer Sîcteg h^beiführte, feine oetnlçhtenbe Sîcaft auf
euch ausüben fönnen. SBerbet gro^gügig, baut eure Or»
ganifationen mit weitem Sltcf auS unb ihr werbet
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nur etwa 70°/o des Rohbaues deckt, die Landabtretung
wird wiederum für die Jnitianten hypothekarisch gesichert
und nun muß der Bauhandwerker herhalten, daß der
vollständige Geldbedarf gedeckt wird. Die Bauarbeiten
werden ausgeschrieben und den Bewerbern erklärt, daß
nur bei einer Übernahme von einigen Prozenten, von
etwa 10 bis über 25 des Betrages der Arbeitsleistung
ein Auftrag gegeben werde, damit ist der finanzielle Teil
des Unternehmens scheinbar gesichert. Einzelne schlaue
oder gar bevorzugte Unternehmer schlagen auf ihren Ein-
gabepreis den Betrag für die zu übernehmenden Anteil-
scheine, wobei sie vom Standpunkte ausgehen, daß sie

auch bei einer Wertloswerdung der Anteilscheine dennoch
zu dem eigentlich gewallten Einkaufspreis kommen, viele
andere Vertrauensselige oder Dumme tun dies nicht, wir
werden von ihnen noch sprechen.

Das oder die Gebäulichkeiten werden fertig und be

nützt und nun zeigt sich in vielen Fällen während des
Betriebes, daß die ganze Anlage zu teuer geworden ist.
Erstens liegt der Landpreis zu teuer auf dem Objekt
und zweitens sind die Bauarbeiten aus dem vorhin an-
gegebenen Grunde zu teuer geworden. Was geschieht
nun? Da gibt es viele Lösungen. Natürlich liegt es

am nächsten, die Anteilscheine, welche ja in letzter Linie
hypothekarisch gesichert sind und in vielen kleinen Hän-
den liegen, im günstigsten Falle ohne Verzinsung zu
lassen, in den meisten Fällen aber teilweise oder voll-
ständig wertlos zu erklären, d. h. abzuschreiben zum
Schaden des unvorsichtigen Unternehmers, der nun nicht
einmal aus die Selbstkosten seiner Arbeitsleistung oder
Lieferung kommt. Oder es sind Hypotheken gekündet wor-
den, die Inhaber der Anteilscheine werden zu einer General-
Versammlung einberufen und vor die Alternative gestellt,
entweder für den gekündeten Betrag aufzukommen oder
aber durch teilweises oder gänzliches Verlorengeben ihrer
Anteile den Wert des Objektes zu verbessern und dadurch
die notwendig werdende Kapitalbeschaffung zu erleichtern,
resp, zu ermöglichen.

Es kommen aber auch Fälle vor, wo zu Anfang der
Unternehmung von Beteiligung mittelst Anteilscheinen
keine Rede ist. Die Jnitianten bemerken aber, daß die
Geldmittel zu knapp bemessen sind, daß sich Schwierig-
leiten in der Geldbeschaffung zeigen und dann wird
während der Arbeit dem Handwerker zugemutet, einen
Teil seines Guthabens in Form von Anteilscheinen stehen

zu lassen. Also kurz gesagt, die spekulativen Jnitianten
wälzen einen Teil des Risikos auf einen Dritten ab,
welcher für die Folge vollständig wehslos ist und der
zu seinem ganzen Geld nur dann kommt, wenn die ge-
schäftlichen Verhältnisse günstig genug liegen oder es vom
guten Willen der Hauptbeteiligten abhängt. Der Bau-
Handwerker hätte schließlich einen Ausweg, der ihm
übrigens sehr oft angedeutet ist, und der wäre, in Ver-
bindung mit den übrigen Genossenschaftern das ganze
Objekt einfach zu übernehmen, aber wo ist dies durchführ-
bar? Können die Genossenschafter nun die nötigen Mittel
auftreiben, besonders in kritischen Zeiten?

Mag nun alles gut und schön verlaufen, kann der
Unternehmer seine Anteilscheine anderweitig verwerten?
In den wenigsten Fällen ist ihm dies möglich. Viel-
leicht ist ein Hauptbeteiligter, der die ganze Sache in
seiner festen Hand hält so gefällig und kauft solche An-
teilscheine mit einem gehörigen Einschlag ab, denn die
Anteilscheine in seiner Hand werden zur starken Waffe
gegen die andern Genossenschafter, sobald er die Majori-
tät besitzt. Es braucht nur ein Krieg dazwischen zu
kommen, wie der jetzige und man kann Dinge mit sol-
chen Anteilscheinen erleben. Viele solcher Anteilscheine
wandern von Hand zu Hand, sie werden, wie weiland
die berühmten Klotenerpapiere. zu allen möglichen schmie-

rigen Geschäften gebraucht, finden ihre Börse in Nacht-
cafes usw. usw. und es finden sich immer Gimpel, die
solche Papiere als gut und vollwertig ansehen und ein
feines Geschäft zu machen glauben, wenn dieselben unter
Pari erhältlich sind, bis ihnen endlich die Augen auf-
gehen. An andern wird deren Notlage ausgenützt und
diese Papiere an Zahlung gegeben, besonders durch die
bekannten Winkelkreditgeber.

In der deutschen Schweiz hat sich diese Art von
Geldbeschaffung zum Glück noch nicht verallgemeinert,
dagegen hat diese Giftpflanze in der welschen Schweiz
einen besonders günstigen Boden gefunden und besonders
Genf zeichnet sich durch Dutzende und Dutzende von
Baugenossenschaften aus, dort ist jeder Bauhandwerker
bei Bauten beteiligt und hängt nun mit seinem ganzen
Ich vom Wohl und Wehe des Wohnmarktes ab.

Ist einem Handwerker nicht wohler, er arbeitet nur
für bares Geld, schränkt bei schlechtem Geschäftsgang
seinen Betrieb ein und zehrt von seinen Ersparnissen
aus den guten Tagen, als wenn er morgens im Amts-
blatt mit Zittern nachsieht, ob über Nacht die oder jene
Baugenoffenschaft, an der er beteiligt ist, ihre Mitglieder
zur Beschlußfassung der Liquidation zusammenruft, ob
eine Zwangsversteigerung ausgeschrieben ist, oder ob gar
eine Konkurserklärung publiziert ist.

Wie wiederholt gesagt, gute Ausnahmen gibt es, aber
in der Minderheit. Ist es da nicht besser, an alten
Gepflogenheiten, welche sich im großen Ganzen nicht be-

währt haben, zu ändern. Da können die Berufsoer-
bände auch ein dankbares Feld der Betätigung finden.
Da können sie z. B. den unbeholfenen Unternehmer, er
ist in der Mehrzahl, aufklären und verhindern, daß er
für andere seine Haut zu Markte trägt. Ja sie können

zu verhindern-suchen, daß die Mitglieder der Verbände
auf solche Beteiligungen eingehen. Sie können außer
dem Schutz, den fie den Mitgliedern bieten, dieselben
aus Solidaritätsgründen verhindern, anders als gegen
bare Bezahlung zu arbeiten und zu liefern und werden
auch Mitgliedern oder Fernstehenden gegenüber, die diese

heilsamen Vorschriften, die zur Gesundung des ganzen
Bauhandwerkerstandes nötig sind, die nötigen Mittel zur
Verhinderung finden.

Dem Vernehmen nach haben die berliner Bauhand-
werker, nachdem das Baugeschäft hauptsächlich wegen
solcher ungesunder Gepflogenheit auf einen Tiefstand ge-
kommen war, vor .einigen Jahren eine Auskunftstclle ge-
schaffen, welche in einwandfreier Weise die Solidität der
Bauprojekte prüft und speziell die Finanzierung derselben
kontrolliert, und die Erfahrungen sind jedenfalls befrie-
digend gewesen.

Zum Schlüsse soll noch eine weitere Gefahr für den

Bauhandwerker erwähnt werden. Es betrifft das mit
dem neuen Obligationenrecht geschaffene Bauhandwerker-
Pfandrecht. Der Gesetzgeber hat damit Gutes bezweckt
und auch Wandel gegen die früher auf frivole Art ge-
trieben? Ausbeutung des Handwerkers geschaffen. Voll-
ständig konnte er aber die Unsicherheit im Bauwesen
nicht beseitigen, denn dieses Pfandrecht kann natürlich
erst in letzter Linie, nachdem Bodenpreis und Baukredit
durch Hypotheken gedeckt sind, gesichert werden. Dieses
Recht schützt wohl berechtigte Forderung, aber Geld ver-
schafft es keines und dem Unternehmer ist natürlich nicht
damit gedient, wenn er all intmitwm Gläubiger bleibt
und für seinen Betrieb keine Barmittel hat. Wir werden
gelegentlich auf diese Materie noch zurück kommen.

Und nun ihr Bauhandwerker, arbeitet mit allen
Kräften an einer bessern Zukunft, damit Krisen, wie sie

dieser Kcieg herbeiführte, keine vernichtende Kcaft auf
euch ausüben können. Werdet großzügig, baut eure Or-
ganisationen mit weitem Blick aus und ihr werdet
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fcßöne grüßte ernten. Ungangbar ftnb bte etngufdjlagen»
ben SEßege jum ©rfolge ntdfjt, anbete Qnbuftrten ftnb
auf bem SEßege bei Selbßfchußel fdßon ooraulgegangen,
unb bal ift etn ©lüdE für unfere fcßroeizertfche 93olfl=
roirfcßaft in ben heutigen Hrteglzetten. SEBenn überall
nach ben im 93außanbroerle geltenben fPrtnjipten gear--
beitet roorben märe, fo mürbe el ^eute fcßlccht um uni
fielen.

9ie®eiieiitutigiion: „imfortiert"; „iiitjortiert
B=frei (ober x=frci)"; „anfortiert föaefollenii"

im $olîb«nbel.
gür £olzgroßßanblungen oereinfacßt ßcß bal ©eidßäß

bel ©tnfaufl non Brettern burd) Slbfcßlüffe jur Stefe=

rung ber ganzen ißrobultion bel ©ägeroerfl unternehmet!
für längere Bett, bie geroöhnltch auf ein halbe! ober

ganze! Qabr bemeffen ift. entftebcn baburcß meniger
Spefen. ©a! Quantum mirb auf ein „Ungefähr" einer

ïïnjabi SGBagenlabungen abgegrenzt. 3n ber Siegel hanbelt
el ftdj bei neuen ülbfcßlüffen um bie gortfeßung ber
bisherigen ©efdhäftloerbinbung ju bilberigen ober neu

geregelten greifen, ober aud) um SEßiebetgnlnüpfung
früherer gefchäftltcßer 53ejtehangen, bie unterbrochen roorben

maren, roeil man ftcß bamall über bie greife nidl)t einigen
tonnte. 93eibe Parteien ftnb gewöhnlich fdhon oiele Qahre
miteinanber betannt unb haben etn ^ntereffe baran, ftd)
gegenfettig bei ber Stbroicllung ber ©efd^äfte zufrleben

ju fteüen, fomeit btel eben im Çolzgefdhâft mögltch ift.
Ußa! nun ben 2IulfaK ber ©dhnittroare nach Qualität
betrifft, fo hängt betfelbe otel oon ber 33efcßOffenheit bei
bazu oerroenbeten Kunbholzel ab. ©er Sägetoetllbeßher
!ann bei ben öffenlttd^en, namentlich bei ben fdhriftlidhen
Zerraufen, nicht bal taufen, mal er möchte,_ er muß
oielmehr bal tn Kauf nehmen, mal ihm ber 3ufaQ über*

läßt. Unoetmeiblicß ift, baß bie oerfdhtebenen ©dhläge

(Sole) tn ber Qualität ganz oetfdt)ieben fein fönnen. ©I
ift belhalb aud) ganz etflärlidh, baß bie 33retter tn ihrer
iBefchaffenheit manchmal erheblich ooneinanber abweichen.

®ie Slbfcßlüffe auf Steuerung haben belhalb für ben

Häufer ben roeiteren 93orzug, bafj er bie Qualität nach

bem großen ©urcßfchnitt erhält. fÇuc ben SSerläufer be=

fteht ber SSorteil bartn, bafj 33eanftanbungen feiner Stefc»

rungen nur feltener erfolgen, .roetl fetn Abnehmer butdh

langjährige Sluftäufe tn ber ©egenb mit ben 93erhält»

niffen oertraut geroorben ift, unb aul ©rfaßrung roeiß,

baß geringere Qualitäten, b. h- folcße, bie nur einen

fletnen «ßrozentfaß befferer Sortimente aufmeifen, im
Saufe ber 3«it mteber burch befferen 3Iulfatl bie Siefe»

rungen mteber aulgegltchen merben. 33ei foldhen 21b

fdßlfiffen mirb tn bet Kegel „unforttert" bebungen, ober

roenn nid^të befonberl oeteinbart ift, mal bei 3Gßteber»

holung berartiger ©efcßäfte häufig oorfommt, mirb nadh

fmnbellbraudh unb ©eroobnhelt bie Steferung tn unjor»

tterter SEBate, franto 33erlabeftation bei 93ertäuferl oer»

ftanfcen. Scßöne ©rbblödte zu ©chteinetroaren aufju»

fchneiben, ober beffere ©ortimente aulzufdheiben, um fte

nach anbetet ©eite zu oertaufen, ift felbßoerßänbltth
roährenb ber 23ertraglbauer nicht geftattet. Unter „uro
fordert" ift bemnach zn oerftehen, baß ber ©efamtaro
faß tn „rein unb halbtein", „gute" unb „Slulfcßuß" zur
3lbliefetuna îonimen müffe, rote ßdj etn foldjel aul ben

Kunbholzooxräten ergibt. Streng genommen müßte ber

Sleferant bte oorlommenben X-33retter (33rennborbe) z«=

rüdtbehalten, beffere X 93retter merben aber gewöhnlich

unbeanfianbet mitgenommen, ©erartige Slbjcßlüffe merben

in ber Kegel oon ben ©ammeüagern, ober oon foldjen
aulroärtigen girmen gemalt, bie tn regelmäßigem 93er»

lehr mit ihren 33etläufern bleiben roollen. ©ifferenzen
oon 93ebeutung, bte eine fpätere ©efdhäftloerbinbung tn
grage fteOen, gibt el bei reeller Sieferunglmetfe ber
i)3robuzenten feiten. ®ie SSermetbung foldher liegt im
Qntereffe beiber ©eile.

Schmieriger geftattet ftcf) bte SbroicElung ber lau»
fenben ©efdhäfte, roenn ber aulmärtige Häufer nur oor»
übergehenb tn ©efdhäftloerbinbung mit bem «ßrobuzenten
tritt, ©er SBrud^teil ber «ßrobultion entfpridht bann
feiten bem großen ©urdhfdhnttt hinftdhtltdh ber Qualttät.
3e nadhbem bte 9Qßare aul einem £>oIzfdjlage ftammt, mirb
fie beffer ober geringer aulfaKen. ©en befferen 3lulfaß
mirb ftdh ber Häufer gerne gefallen laffen, roährenb etn
geringerer SlulfaK zu 33eanftanbungen führt, ©er Häufet
ift leicht geneigt, höhere 3lnforberungen an bie Qualität
ZU fteüen, all fie ber 93etfäufer bieten fann, ohne ftdfj
Zu fchäoigen. @c ift, ähnlich rote bte £>aulfrau, feiten
mit bem «Meßger zufrieben, ber fetnerfeitl oergeblid) zur
©eltung zu bringen fud^t, baß er bal ScßIacf|tDleh famt
Hnodhen laufen unb bezahlen mußte. Qm fpolzhanbel
haben bte Fretter im ©urchfehnttt immer zu otel Sïfie,
meil el eben leine Stämme ohne Stfte gibt, ©aburd),
baß aber bie 2ifie an ben Stämmen ungletdh oerteilt
ftnb, gibt el, roenn auch etne Heinere Anzahl Sretter,
bie roenig Sße ober au^ gar leine Stfte haben. SEBfirbe
man el, roie z- 33. bei Hohlen, ©rzen unb anbeten ahn»
ließen KaturprobuEten, mit einer ziemlich gleichartigen
Sefdhaffenhett ju tun haben, roürbe el leinem 3lrd)itelten
einfallen, fchroer erfüllbare ©ebtngungen, roie z> S. „mög»
ltdhft aftfrei" oorzufchretben. ©er 33erlehr im §olzhanbel
roürbe fidj otel leichter abroideln unb ©ifferenzen unb
©treiligleiten roären feltener. ©o laffen fidj aber genaue
©renzein für bie oertraglmäßtge Sefchaffenhett gar nicht
Ziehen. @1 roitb feiten eine ©enbung 33retter geben,
roobei nicht roenigftenl ein fletnerer jetl oom Häufer
beanftanbet merben fann. ©er Raubet mit 93cettern ift
unb bleibt eine reine 93erlrauenl|a<he, roobei namentlich
ber Steferant immer auf einige Kadhß^t com ©mpfänger
angeroiefen ift. Stehen ftdh öie beiben Parteien noch
fremb qegenüber, roirb oom ©ägeroeusbefitjer nicht feiten
„fägefaKenb" ober „iBcetter rote fte in ber Säge fallen"
ober „unforttert fägefaKenb" bebungen. ©er 33erfäufer
roiïï babutch z«m 3lulbrucE bringen, baß ber Häufer bie
SEßare fo zu nehmen habe, roie fte fieß auf ber ©äge
ergibt. ftroetfeOol iß etne berartige 33ebingung eine
©^ußmaßregel für ben 93erfäufer, aber hoch nur bil zu
einem geroiffen ©rabe SEßürbe ber 93etläufer bte befferen
93rettecfortimente zurüdbehalten ober nur foldhe 93löde
für ben 93erfdhnttt zu einem gegebenen Stuftrag aul»
roählen, bie oermutlid) beffere Srelterfortimente gar nicht
ergeben, fo roürbe er gegen „©reu unb ©tauben" han»
beln, benn et barf burch bie 3SBahl ber 93löcf» bie Qua»
lität ber 93relter zum Kacf)teH bei Häufetl nicht beein»
fluffen. @r muß b.'mnadh aueß eine angemeffene ßahl
©cbblödte mit zum 93erfdhnitt nehmen. 3lu^ ntüffen bie
«Bretter lantig. rote fonft üblich, geltefert roerben. ©rob»
aftige «Bretter, roenn fte ganz ftnb, gehen mit. ïïngefautte
ober ßarl riffige 33retter braucht ber Häufer nicht zu
nehmen. @1 finb btel «Mängel, bte fid) auf innere gehler
ber ©tämme beztehen unb erft nadh bem 33erfchnitt zum
33orfdhetn lommen. Hurz zufammengefaßt iß unter „fäge»
faKenb" etne unforlterte 95Bare zu oerßehen, in roeldber
aKe Sortimente oertreten ftnb, unb roobei bie oorfom»
menben befferen X-33retter in befeßeibener 3aßl mitzu»
nehmen ftnb. 3m großen ©ureßfeßnitt muß bie SEßare
blanl fern.

ülulroärtige Scolzßanblungen fteKen ßäußg bie 33e»
blngung : „unforttert, X=frei (ober brennborbfret)". Klan
oerßeßt barunter, baß audß ßter aKe 33löde oom Stamm
Zum 93erfcßnitt fur ben gegebenen Auftrag lommen. @cb»
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schöne Früchte ernten. Ungangbar sind die einzuschlagen-
den Wege zum Erfolge nicht, andere Industrien sind
auf dem Wege des Selbstschutzes schon vorausgegangen,
und das ist ein Glück für unsere schweizerische Volks-
wirschaft in den heutigen Krtegszeiten. Wenn überall
nach den im Bauhandwerke geltenden Prinzipien gear-
beitet worden wäre, so würde es heute schlecht um uns
stehen.

MeBedeutmMiu „msortiert": „msottiert
S-srci loder x-srci>": „msmictt sögeMend"

im Holzhandel.

Für Holzgroßhandlungen vereinfacht sich das Geschäft
des Einkaufs von Brettern durch Abschlüsse zur Liefe-

rung der ganzen Produktion des Sägewerks Unternehmers

für längere Zeit, die gewöhnlich auf ein halbes oder

ganzes Jahr bemessen ist. Es entstehen dadurch weniger
Spesen. Das Quantum wird auf ein „Ungefähr" einer

Anzahl Wagenladungen abgegrenzt. In der Regel handelt
es sich bei neuen Abschlüssen um die Fortsetzung der
bisherigen Geschäftsverbindung zu bisherigen oder neu

geregelten Preisen, oder auch um Wiederanknüpfung
früherer geschäftlicher Beziehungen, die unterbrochen worden

waren, weil man sich damals über die Preise nicht einigen
konnte. Beide Parteien sind gewöhnlich schon viele Jahre
miteinander bekannt und haben ein Interesse daran, sich

gegenseitig bei der Abwicklung der Geschäfte zufrieden

zu stellen, soweit dies eben im Holzgeschäft möglich ist.
Was nun den Ausfall der Schnittware nach Qualität
betrifft, so hängt derselbe viel von der Beschaffenheit des
dazu verwendeten Rundholzes ab. Der Sägewerksbesitzer
kann bei den öffentlichen, namentlich bei den schriftlichen
Verkäufen, nicht das kaufen, was er möchte,, er muß
vielmehr das in Kauf nehmen, was ihm der Zufall über-
läßt. Unvermeidlich ist, daß die verschiedenen Schläge
(Lose) in der Qualität ganz verschieden sein können. Es
ist deshalb auch ganz erklärlich, daß die Bretter in ihrer
Beschaffenheit manchmal erheblich voneinander abweichen.

Die Abschlüsse auf Lieferung haben deshalb für den

Käufer den weiteren Vorzug, daß er die Qualität nach

dem großen Durchschnitt erhält. Für den Verkäufer be-

steht der Vorteil darin, daß Beanstandungen seiner Liefe-

rungen nur seltener erfolgen, .weil sein Abnehmer durch

langjährige Aufkäufe in der Gegend mit den Verhält-
nisten vertraut geworden ist, und aus Erfahrung weiß
daß geringere Qualitäten, d. h. solche, die nur einen

kleinen Prozentsatz besserer Sortimente aufweisen, im
Laufe der Zeit wieder durch besseren Ausfall die Liefe-

rungen wieder ausgeglichen werden. Bei solchen Ab

schlössen wird in der Regel „unsortiert" bedungen, oder

wenn nichts besonders vereinbart ist, was bei Wieder-

holung derartiger Geschäfte häufig vorkommt, wird nach

Handelsbrauch und Gewohnheit die Lieferung in unsor-

tierter Ware, franko Verladestation des Verkäufers ver-

standen. Schöne Erdblöcke zu Schreinerwaren aufzu-

schneiden, oder bessere Sortimente auszuscheiden, um sie

nach anderer Seite zu verkaufen, ist selbstverständlich

während der Vertragsdauer nicht gestattet. Unter „un-
sortiert" ist demnach zu verstehen, daß der Gesamtan-

fall in „rein und halbrein", „gute" und „Ausschuß" zur
Ablieferung kommen müsse, wie sich ein solches aus den

Rundholzvorräten ergibt. Streng genommen müßte der

Lieferant die vorkommenden X-Bretter (Brennborde) zu-

rückbehalten, bessere X Bretter werden aber gewöhnlich

unbeanstandet mitgenommen. Derartige Abschlüsse werden

in der Regel von den Sammellagern, oder von solchen

auswärtigen Firmen gemacht, die in regelmäßigem Ver-

kehr mit ihren Verkäufern bleiben wollen. Differenzen
von Bedeutung, die eine spätere Geschäftsverbindung in
Frage stellen, gibt es bei reeller Lieferungsweise der
Produzenten selten. Die Vermeidung solcher liegt im
Interesse beider Teile.

Schwieriger gestaltet sich die Abwicklung der lau-
senden Geschäfte, wenn der auswärtige Käufer nur vor-
übergehend in Geschäftsverbindung mit dem Produzenten
tritt. Der Bruchteil der Produktion entspricht dann
selten dem großen Durchschnitt hinsichtlich der Qualität.
Je nachdem die Ware aus einem Holzschlage stammt, wird
sie besser oder geringer ausfallen. Den besseren Ausfall
wird sich der Käufer gerne gefallen lassen, während ein
geringerer Ausfall zu Beanstandungen führt. Der Käufer
ist leicht geneigt, höhere Anforderungen an die Qualität
zu stellen, als sie der Verkäufer bieten kann, ohne sich
zu schädigen. Er ist, ähnlich wie die Hausfrau, selten
mit dem Metzger zufrieden, der seinerseits vergeblich zur
Geltung zu bringen sucht, daß er das Schlachtvieh samt
Knochen kaufen und bezahlen mußte. Im Holzhandel
haben die Bretter im Durchschnitt immer zu viel Äste,
weil es eben keine Stämme ohne Äste gibt. Dadurch,
daß aber die Aste an den Stämmen ungleich verteilt
sind, gibt es, wenn auch eine kleinere Anzahl Bretter,
die wenig Aste oder auch gar keine Äste haben. Würde
man es, wie z. B. bei Kohlen, Erzen und anderen ähn-
lichen Naturprodukten, mit einer ziemlich gleichartigen
Beschaffenheit zu tun haben, würde es keinem Architekten
einfallen, schwer erfüllbare Bedingungen, wie z. B. „mög-
lichst astfrei" vorzuschreiben. Der Verkehr im Holzhandel
würde sich viel leichter abwickeln und Differenzen und
Streitigkeiten wären seltener. So lassen sich aber genaue
Grenzen für die vertragsmäßige Beschaffenheit gar nicht
ziehen. Es wird selten eine Sendung Bretter geben,
wobei nicht wenigstens ein kleinerer Teil vom Käufer
beanstandet werden kann. Der Handel mit Brettern ist
und bleibt eine reine Vertrauenssache, wobei namentlich
der Lieferant immer auf einige Nach ficht vom Empfänger
angewiesen ist. Stehen sich die beiden Parteien noch
fremd gegenüber, wird vom Sägewerksbesitzer nicht selten
„sägefallend" oder „Bretter wie sie in der Säge fallen"
oder „unsortiert sägefallend" bedungen. Der Verkäufer
will dadurch zum Ausdruck bringen, daß der Käufer die
Ware so zu nehmen habe, wie sie sich auf der Säge
ergibt. Zweifellos ist eine derartige Bedingung eine
Schutzmaßregel für den Verkäufer, aber doch nur bis zu
einem gewissen Grade Würde der Verkäufer die besseren
Brettecsortimente zurückbehalten oder nur solche Blöcke
für den Verschnitt zu einem gegebenen Auftrag aus-
wählen, die vermutlich bessere Brettersortimevte gar nicht
ergeben, so würde er gegen „Treu und Glauben" han-
deln, denn er darf durch die Wahl der Blöcke die Qua-
lität der Bretter zum Nachteil des Käufers nicht beein-
flussen. Er muß demnach auch eine angemessene Zahl
Erdblöcke mit zum Verschnitt nehmen. Auch müssen die
Bretter kantig, wie sonst üblich, geliefert werden. Grob-
astige Bretter, wenn sie ganz sind, gehen mit. Angefaulte
oder stark rissige Bretter braucht der Käufer nicht zu
nehmen. Es sind dies Mängel, die sich auf innere Fehler
der Stämme beziehen und erst nach dem Verschnitt zum
Vorschein kommen. Kurz zusammengefaßt ist unter „säge-
fallend" eine unsortierte Ware zu verstehen, in welcher
alle Sortimente vertreten sind, und wobei die vorkom-
wenden besseren X-Bretter in bescheidener Zahl mitzu-
nehmen sind. Im großen Durchschnitt muß die Ware
blank sem.

Auswärtige Holzhandlungen stellen häufig die Be-
dtngung: „unsortiert, X-frei (oder brennbordfrei)". Man
versteht darunter, daß auch hier alle Blöcke vom Stamm
zum Verschnitt fur den gegebenen Auftrag kommen. Erd-
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